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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1994

Rechtssatz

Die Hinderung, einen reservierten Abstellplatz in einer Tiefgarage wegen Straßen- und Kanalarbeiten in der Einfahrt

derselben zu erreichen, verwirklicht keine Notstandsituation, sondern führt - wenn auch mit Erschwernis - für den

Beschuldigten lediglich zur Notwendigkeit, für die Dauer der Behindung einen gebührenfreien Parkplatz aufzusuchen

oder unter Beachtung der allenfalls verordneten Höchstparkdauer die gebührenp9ichtige Kurzparkzone unter

Entrichtung der hiefür vorgesehenen Parkgebühren benutzen zu müssen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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